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I. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie  

 
Nachhaltigkeit gehört seit jeher zur DNA der Genossenschaftsbanken. Aus diesem Grunde folgen 
wir dem Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen FinanzGruppe, welches Sie unter 
https://lebenswert.vrbank.de/was-ist-nachhaltigkeit/nachhaltigkeits-leitbild.html abrufen können. 
 
Auch wir wollen als Bank Verantwortung übernehmen, den Wandel zu einer nachhaltigen Wirt-
schaft mitzugestalten, indem wir unseren Beitrag zur Erreichung des Klimaschutzes und der UN-
Nachhaltigkeitsziele verstärken. 
 
Wir bekennen uns daher zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development 
Goals – „SDGs“) der Vereinten Nationen und des Pariser Klimaschutzabkommens.  
 
Wir wollen unserer Verantwortung auch im Wertpapierdienstleistungsgeschäft gerecht werden 
und haben zu diesem Zweck Strategien zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken für 
unsere Kunden im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung definiert. 
 
Diese Strategien werden wir sodann offenlegen, um hiermit gleichzeitig die Anforderungen der 
Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzsektor (Verordnung 
EU 2019/2088 – kurz „Offenlegungsverordnung“) zu erfüllen.  
 
Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf die Finanzportfolioverwaltung, 
wie sie in der Offenlegungsverordnung definiert wird.  
 

II. Unsere Strategie zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken  

Nachhaltigkeitsrisiken umschreiben Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, 
Soziales oder Unternehmensführung (häufig auch als „ESG-Risiken“ bezeichnet, entsprechend den 
englischsprachigen Bezeichnungen Environmental, Social, Governance), deren Eintreten tatsächlich 
oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert einer Geldanlage haben 
könnte. 
 
 
Im Rahmen unserer Strategie Rhein-Neckar LebensWert Invest, beziehen wir Nachhaltigkeits-
risiken bei unseren Investitionsentscheidungsprozessen im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung 
mit Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedene Weise ein. 
 
 



   
1. Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken auf Unternehmensebene 

a) Produktauswahl 

Einen zentralen Aspekt der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken durch die VR Bank Rhein-
Neckar eG bildet die der jeweiligen Portfolioverwaltungstätigkeit vorgelagerte Produktauswahl. 
Im Rahmen eines etablierten Produktauswahlprozesses wird unter Berücksichtigung konkreter 
Produkteigenschaften entschieden, welche Produkte in das Anlageuniversum der VR Bank Rhein-
Neckar eG für die Finanzportfolioverwaltung aufgenommen werden. Auf diese Weise trägt der 
Produktauswahlprozess maßgeblich dazu bei, dass nur Produkte in das Anlageuniversum auf-
genommen werden, die keine unangemessen hohen Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen.  
 

b) Schulungs- und Weiterbildungskonzept 

Zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung der VR 
Bank Rhein-Neckar eG tragen zudem regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen der Mitarbei-
ter in der Finanzportfolioverwaltung bei. Das umfassende Schulungs- und Weiterbildungskonzept 
der VR Bank Rhein-Neckar eG wird diese Mitarbeiter befähigen, das Anlageuniversum sowie die 
jeweiligen Anlagestrategien und -produkte zu verstehen und umfassend beurteilen zu können. 
 

c) Kooperation mit Produktlieferanten  

Im Rahmen der Investitionsentscheidungen der VR Bank Rhein-Neckar eG vorgelagerten Produkt-
auswahlprozesses findet eine enge Kooperation mit den jeweiligen Produktlieferanten statt. Wir 
beziehen Finanzprodukte sowohl von Produktlieferanten innerhalb als auch außerhalb der ge-
nossenschaftlichen FinanzGruppe.  
Die Portfoliomanager entscheiden im Rahmen des Produktauswahlprozesses, welche Produkte in 
unsere Portfolien aufgenommen werden.  
Die Produktlieferanten der genossenschaftlichen FinanzGruppe, von denen wir unsere Finanzpro-
dukte teilweise beziehen, berücksichtigen ihrerseits Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen ihrer Invest-
itionsentscheidungsprozesse. Relevante Nachhaltigkeitsrisiken werden bei der Risikoklassifizierung 
der Investitionen berücksichtigt (mögliche Erhöhung des Markt- und Kontrahentenrisikos). 
 
Im Hinblick auf sonstige Produktlieferanten außerhalb der genossenschaftlichen FinanzGruppe 
wählen wir nur solche Produktlieferanten bzw. Produkte aus, bei denen die Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsrisiken gewährleistet ist. 

d) Unsere Anlagestrategien 

Unsere Anlagestrategien, die bei den Investitionsentscheidungsprozessen der VR Bank Rhein-
Neckar eG im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung zum Tragen kommen, sind darauf ausge-
legt, unangemessen hohe Nachhaltigkeitsrisiken zu vermeiden. 
 
Soweit im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung der VR Bank Rhein-Neckar eG Anlagestra-
tegien eingesetzt werden, die ökologische oder soziale Merkmale (oder eine Kombination davon) 
bewerben und die Erfüllung dieser Merkmale bezwecken (Artikel 8 der Offenlegungsverord-
nung), oder die nachhaltige Investitionen anstreben, d.h. das Ziel verfolgen, mit Blick auf Umwelt-
aspekte und/oder soziale Aspekte nachvollziehbare Wirkungen zu erreichen (Artikel 9 der Offen-
legungsverordnung), berücksichtigt die VR Bank Rhein-Neckar eG Nachhaltigkeitsrisiken durch die 



   
spezifisch nachhaltige Ausrichtung der betreffenden Anlagestrategien und deren Umsetzung in 
den verwalteten Portfolien. 

e) Unser Auslagerungsmanagement 

Im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung nimmt die VR Bank Rhein-Neckar eG die Unterstüt-
zung von externen Dritten in Anspruch. Die entsprechende Berücksichtigung von Nachhaltig-
keitsrisiken durch den externen Dritten wird jeweils vertraglich vereinbart und von der VR Bank 
Rhein-Neckar eG nachgehalten. 
 

f) Überwachung der organisatorischen Vorkehrungen 

Die Einhaltung dieser organisatorischen Vorkehrungen wird von unabhängigen Stellen unseres 
Hauses (Compliance und Interne Revision) sowie von unserem Prüfungsverband regelmäßig bzw. 
anlassbezogen überwacht bzw. überprüft.  
 
So ist sichergestellt, dass Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungsprozessen im Rah-
men der Finanzportfolioverwaltung berücksichtigt werden. 
 

2. Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken auf Produktebene 

Wir haben uns entschieden, keine Finanzprodukte mit unangemessen hohen Nachhaltigkeits-
risiken in der Finanzportfolioverwaltung anzubieten. 

a) Anwendung von Ausschlusskriterien 

Bei der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung durch 
uns ist für eine Vielzahl von Finanzprodukten zudem die Anwendung sog. Mindestausschlüsse auf 
Basis eines abgestimmten Branchenstandards („Verbändekonzept“) von wesentlicher Bedeutung. 
Das bedeutet, dass einzelne Finanzprodukte bestimmte nicht hinreichend nachhaltige Titel nicht 
oder nur bis zu einer festgelegten Grenze enthalten dürfen. Hierdurch wird erreicht, dass diese 
Finanzprodukte nicht hinreichend nachhaltige Tätigkeiten nur zu einem geringen Teil (mit-)finan-
zieren. So werden Nachhaltigkeitsrisiken weiter minimiert. 
 
Für das Investment in Zielfonds gilt folgendes: 
- Bei Auftreten von Informationen, die zu einem Ausschluss bestehender Investments führen würden, 

wird das Portfolio Management Team die entsprechenden Fonds intern neu bewerten und mit den 
Asset Managern des betreffenden Zielfonds in Kontakt treten. Dieser Prozess kann sich über einen 
längeren Zeitraum erstrecken. Sollten diese Maßnahmen keine Änderung bewirken können und ein 
Verstoß gegen die Mindestausschlüsse zweifelsfrei vorliegen, wird die Position interessewahrend 
veräußert. 

- Oftmals investieren Investmentfonds in bestimmte Anlagekategorien. Dies können bestimmte Asset 
Klassen (z.B. Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, …) oder auch bestimmte Themen (z.B. 
Investments in Branchen, Länder, …) sein. Auch die Mindestausschlüsse beziehen sich auf bestimmte 
Anlagekategorien. Am relevantesten ist hierbei die Unterscheidung nach Ausschlüssen für Investitionen 
in Unternehmen und in Staatsemittenten. Dieser Umstand wird auch bei der Überprüfung der 
Mindestausschlüsse miteinbezogen. Investiert ein Investmentfonds in eine bestimmte Anlagekategorie 
(z.B. Aktien global) so sind nur bestimmte Mindestausschlüsse (z.B. für einen globalen Aktienfonds nur 
Ausschlüsse für Investitionen in Unternehmen) relevant. Für die nicht relevanten Ausschlüsse (z.B. für 
einen globalen Aktienfonds Ausschlüsse für Investitionen in Staatsemittenten) sind oftmals keine 
Ausschlüsse den rechtlichen Vorgaben der Investmentfonds (in VKP, VVI, …) vorhanden. Somit werden 



   
in solchen Fällen nur die relevanten Mindestausschlüsse beachtet. Die Überprüfung der Mindestaus-
schlüsse betrachtet also auch, ob der entsprechende Mindestausschluss für den jeweiligen Investment-
fonds relevant ist oder ist. Wichtig ist hierbei, dass die Vorgehensweise insgesamt plausibel ist. 
Zielfonds unserer Investments sind ausgenommen. 
 

 
Die Liste mit den Mindestausschlüssen gemäß Verbändekonzept finden Sie in Anhang I zu diesem 
Dokument. 

b) Unsere Anlagestrategien 

Unsere Anlagestrategien, die bei den Investitionsentscheidungsprozessen der VR Bank Rhein-
Neckar eG im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung zum Tragen kommen, sind darauf aus-
gelegt, unangemessen hohe Nachhaltigkeitsrisiken zu vermeiden. 
Soweit im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung der VR Bank Rhein-Neckar eG Anlagestra-
tegien eingesetzt werden, die ökologische oder soziale Merkmale (oder eine Kombination davon) 
bewerben und die Erfüllung dieser Merkmale bezwecken (Artikel 8 der Offenlegungsver-
ordnung), oder die nachhaltige Investitionen anstreben, d.h. das Ziel verfolgen, mit Blick auf Um-
weltaspekte und/oder soziale Aspekte nachvollziehbare Wirkungen zu erreichen (Artikel 9 der 
Offenlegungsverordnung), berücksichtigt die VR Bank Rhein-Neckar eG Nachhaltigkeitsrisiken 
auch durch die spezifisch nachhaltige Ausrichtung der betreffenden Anlagestrategien und deren 
Umsetzung in den verwalteten Portfolien. 
 
Für Anlagestrategien im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung gilt Folgendes: Der 
Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen der jeweiligen 
Anlagestrategie zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für öko-
logisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil der jewei-
ligen Anlagestrategie zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für 
ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 
 
Informationen über die jeweiligen ökologischen oder sozialen Merkmale sind im Anhang II 
zu diesem Dokument enthalten. 

 

c) Unser Auslagerungsmanagement 

Im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung nimmt die VR Bank Rhein-Neckar eG die Unterstüt-
zung von externen Dritten in Anspruch. Die entsprechende Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-
risiken durch den externen Dritten wird jeweils vertraglich vereinbart und von der VR Bank 
Rhein-Neckar eG nachgehalten. 

d) Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die 
Rendite 

Das Eintreten eines Nachhaltigkeitsrisikos kann wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert 
einer Investition und damit auch auf die Rendite der Anlagestrategien, die die VR Bank Rhein-
Neckar eG im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung zur Verfügung stellt, haben.  
 
Die Produktlieferanten, von denen wir unsere Finanzprodukte beziehen, bewerten ihrerseits die 
zu erwartenden Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite der Finanzprodukte, 
die sie zur Verfügung stellen. 
 
 



   
III. Information zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Artikel 7 OffenlegungsVO  

Nachhaltigkeitsfaktoren umschreiben Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung 
der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Das Investment in ein 
Finanzprodukt kann je nach zugrundeliegendem Basiswert (beispielsweise der Beteiligung an 
oder der Investition in ein Unternehmen über Aktien oder Anleihen) zu negativen Nachhaltig-
keitsauswirkungen führen, etwa wenn dieses Unternehmen Umweltstandards oder Menschen-
rechte auf schwerwiegende Weise verletzt.  
Die Information zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren gemäß Artikel 7 OffenlegungsVO durch die Bank finden Sie in Anhang III. 
 
 

IV. Berücksichtigung in der Vergütungspolitik 

Wir bereiten uns aktuell auch auf die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen 
unserer Vergütungspolitik vor.  

  



   
Anhang I 
 
Mindestausschlüsse1  
 
Unternehmen: 

• Geächtete Waffen2 >0%)3 
• Tabakproduktion >5% 
• Kohle >30%3 
• Schwere Verstöße gegen UN Global Compact (ohne positive Perspektive): 

• Schutz der internationalen Menschenrechte 
• Keine Mitschuld an Menschenrechtsverletzungen 
• Wahrung der Vereinigungsfreiheit und des Rechts auf Kollektivverhandlungen 
• Beseitigung von Zwangsarbeit 
• Abschaffung der Kinderarbeit 
• Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit 
• Vorsorgeprinzip im Umgang mit Umweltproblemen 
• Förderung größeren Umweltbewusstseins 
• Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien 
• Eintreten gegen alle Arten von Korruption 

 
Staatsemittenten: 

• Schwerwiegende Verstöße gegen Demokratie- und Menschenrechte4  
 

1 Relevant sowohl für Einzelwerte als auch Werte in einem Portfolio/Korb (Aktien/Anleihen).  
2 Waffen nach dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der 
Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung 
(„Ottawa-Konvention“), dem Übereinkommen über das Verbot von Streumunition (“Oslo-
Konvention“) sowie B- und C-Waffen nach den jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und 
UN CWC), vgl. Definition in Art. 12(1) DelVO 2020/1818 und Auflistung der umstrittenen 
Waffen in Anhang I Tabelle 1 Nr. 14 DelVO zur SFDR.  
3 Umsatz aus Herstellung und/oder Vertrieb. 
4 Auf Grundlage der Einstufung als „not free“ nach dem Freedom House Index 
(https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores) oder gleichwertiger ESG-
Ratings (extern bzw. intern). 

 
 

 
 
 
 

 

  



   
Anhang II 

 
 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 
 

 
Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels oder 
sozialen Ziels beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele erheblich 
beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die 
investiert wird, Ver-
fahrensweisen einer 
guten Unternehmens-
führung anwenden. 

 Name des Produkts:  
Rhein-Neckar LebensWert Invest Defensiv  
Rhein-Neckar LebensWert Invest Balance  
Rhein-Neckar LebensWert Invest Dynamik 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 
529900E0WY09Z3H21393 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

   ☐ Ja   ☒ Nein 

 ☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:  % 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt:  % 

☒ Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine nach-
haltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindest-
anteil von 10% für Rhein-Neckar 
LebensWert Invest Defensiv sowie 
von 20% für Rhein-Neckar 
LebensWert Invest Balance und 
Rhein-Neckar LebensWert Invest 
Dynamik an nachhaltigen In-
vestitionen 

☐ mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

☒ mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

☒ mit einem sozialen Ziel 

 

☐ Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben, aber keine nach-
haltigen Investitionen getätigt. 

 

 
Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations-
system, das in der 
Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt ist 
und ein Verzeichnis 
von ökologisch nach-
haltigen Wirtschafts-
tätigkeiten enthält. In 
dieser Verordnung ist 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
festgelegt. 
 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten taxonomie-
konform sein oder 
nicht. 

 

 
 
 
 
 
 



   
 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die 
nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?  

 

 Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanz-
produkt teilweise getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial 
nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet? 

 

 Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben?  
 

Im Rahmen der Investitionsentscheidungen investiert das Portfoliomanagement in Investmentfonds mit 
Nachhaltigkeitsmerkmalen. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale 
(Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance – G). Wir verfolgen dabei 
einen gesamthaften ESG-Ansatz, dazu gehören u. a. Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Ach-
tung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Darüber hinaus gelten 
nachhaltige Mindestausschlusskriterien. Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die mit dem 
Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Nachhaltigkeitsin-
dikatoren wird gemes-
sen, inwieweit die mit 
dem Finanzprodukt be-
worbenen ökolo-
gischen oder sozialen 
Merkmale erreicht 
werden. 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der 
Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die 
durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

                  

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus-
wirkungen handelt 
es sich um die be-
deutendsten nach-
teiligen Auswir-
kungen von Investi-
tionsentschei-
dungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren 
in den Bereichen 
Umwelt, Soziales 
und Beschäftigung, 
Achtung der Men-
schenrechte und 
Bekämpfung von 
Korruption und Be-
stechung. 

Zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale wurde nur in Investmentfonds nach Artikel 8 
und Artikel 9 der Offenlegungsverordnung investiert. Artikel-8-Fonds berücksichtigen ökologische und 
soziale Aspekte bei der Auswahl der Emittenten. Artikel-9-Fonds verfolgen ein nachhaltiges Anlageziel. 
Weiterhin sind der Anteil an nachhaltigen Investitionen sowie die Einhaltung der Ausschlusskriterien 
messbarere Indikatoren. Bei dem Investment in Fonds wird darauf geachtet, dass diese Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausschließen, welche an der Produktion und 
Weitergabe von geächteten Waffen beteiligt sind.  

Mit dieser Anlagestrategie werden nachhaltige Investitionen vorgenommen, indem in Investmentfonds 
investiert wird, die wiederum nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziff. 17 Offenlegungs-
verordnung tätigen. Die Beurteilung erfolgt auf Basis von Daten externer Anbieter, die den Anteil an 
nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Ziff. 17 Offenlegungsverordnung ausweisen. Nachhaltige 
Investitionen sind gemäß Artikel 2 Ziff. 17 der Offenlegungsverordnung Investitionen in wirtschaftliche 
Tätigkeiten, die zur Erreichung eines Umwelt- oder Sozialziels beitragen.  
Das Portfolio investiert u.a. in die Fonds, die einen positiven Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen 
(„UN Sustainable Development Goals“ oder „SDGs“) leisten. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 
sollen z.B. Armut und Hunger beenden und Ungleichheiten bekämpfen, Geschlechtergerechtigkeit für 
alle sichern, Klimawandel bekämpfen, natürliche Lebensgrundlagen bewahren und nachhaltig nutzen 
sowie Menschenrechte schützen. 
Die Messung dieser Ziele ist unter der Frage „Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung 
der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 
beworben werden, herangezogen?“ beschrieben. 
Die Investitionen können potenziell auch solche sein, die als Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung zur Erreichung der Umweltziele 
gemäß Artikel 9 Taxonomie-Verordnung beitragen könnten. 
 

Bei Investitionsentscheidungen werden unangemessene nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren vermieden. Bei Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten, die zu Umwelt- und/oder Sozial-
zielen beitragen, ist zu vermeiden, dass diese Ziele erheblich beeinträchtigt werden. Hierzu werden die 
wirtschaftlichen Tätigkeiten der Emittenten, in deren Vermögensgegenstände investiert wird, anhand 
bestimmter Indikatoren überprüft. Auf Basis dieser Indikatoren erfolgt eine Analyse, ob durch Inv-
estitionen in Emittenten wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren („Principal 
Adverse Impact“ oder „PAI“) entstehen können. 



   
Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren berücksichtigt? 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 
für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, 
nach dem Taxonomie-konforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beein-
trächtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanz-
produkt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nach-
haltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zu-
grunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht er-
heblich beeinträchtigen. 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Aus-
wirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 

☒ Ja, im Rahmen der Anlagestrategie der Portfolien werden die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei denjenigen Investitionen, die zur Er-
reichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale getätigt werden, berücksichtigt. 

 
Eine Beschreibung, wie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden, ist im Abschnitt „Wie wurden die Indi-
katoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ zu 
finden. Weiterführende Informationen über die Berücksichtigung der wichtigsten nachtei-
ligen Auswirkungen, welche in der Tabelle 1 im Anhang I gemäß Artikel 4 (2) der 
Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission vom 6. April 2022 gefordert 
werden, sind unter dem Titel: „Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“ innerhalb der Pflichtver-
öffentlichungen im Internet der VR Bank Rhein-Neckar eG ersichtlich. 

      
Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfak-
toren sind auch im Bericht zur Vermögensverwaltung im Anhang „Regelmäßige Informa-
tionen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 
6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ verfügbar.    

 
 

Beim Erwerb von Investmentanteilen werden auch nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeits-
faktoren durch diese Investitionen („Principal Adverse Impact“ oder „PAI“) berücksichtigt. Indikatoren, 
anhand derer nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch Investitionen in Unter-
nehmen ermittelt werden, ergeben sich aus den folgenden Kategorien: Treibhausgasemissionen, Bio-
diversität, Wasser, Abfälle sowie soziale Themen und Arbeitnehmerbelange. Bei Investitionen in In-
vestmentanteile, die in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investieren, werden In-
dikatoren in den Kategorien Umwelt und Soziale Themen berücksichtigt. 
Beim Erwerb von Investmentanteilen erfolgt die Berücksichtigung der PAI insbesondere durch die 
Festlegung von Ausschlusskriterien für kontroverse Investitionen. 

Beim Erwerb von Investmentanteilen, erachten wir es als Aufgabe des Fondsmanagements der In-
vestmentanteile, den Einklang der nachhaltigen Investitionen mit OECD-Leitsätzen für mul-
tinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Men-
schenrechte sicherzustellen. Bei den Principles for Responsible Investment (PRI) handelt es sich um 
ein von den Vereinten Nationen unterstütztes internationales Investorennetzwerk, welches Prin-
zipien für verantwortungsvolle Investments erstellt hat. Wir streben an, dass alle Investments von 
Rhein-Neckar LebensWert Invest sich an PRI und somit auch an den dazugehörigen Prinzipien 
orientieren. 



   
Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 
Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 
sozialen Ziele verwendet werden? 

 
 

 
 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmens-

führung der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  
 
Beim Erwerb von Investmentanteilen wird vorausgesetzt, dass die Investmentfonds die 
Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung bei ihren Investitionsentschei-
dungen anwenden. Hierbei nutzen wir Ausschlusskriterien, die sich an den Prinzipien des 
Global Compact der Vereinten Nationen orientieren. 
 

 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitionsent-
scheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise In-
vestitionsziele oder 
Risikotoleranz be-
rücksichtigt werden. 

Die Verfahrens-
weisen einer guten 
Unternehmens-
führung umfassen 
solide Management-
strukturen, die Be-
ziehungen zu den Ar-
beitnehmern, die Ver-
gütung von Mitar-
beitern sowie die Ein-
haltung der Steuer-
vorschriften. 

Für die zu erwerbenden Investmentanteile wird eine ausführliche qualitative Nachhaltigkeitsanalyse des 
zugrunde liegenden Investmentansatzes durchgeführt. Diese Nachhaltigkeitsanalyse umfasst u.a. den 
Investmentprozess, insbesondere im Hinblick auf die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten (wie z.B. 
CO2-Ausstoß, Beachtung von Menschenrechten und die Berücksichtigung von Kontroversen und 
Ausschlüssen), die Aufteilung zwischen intern erarbeiteten und von Dritten zur Verfügung gestellten 
Analysen zur Unterstützung der Einzeltitelauswahl, sowie die Verfügbarkeit und Qualität von Nach-
haltigkeitsberichten für das Investmentvermögen. Zudem werden im Rahmen dieser qualitativen 
Analyse die Nachhaltigkeitsaktivitäten der für die Verwaltung eines Investmentvermögens verantwort-
lichen Verwaltungsgesellschaft analysiert. Insbesondere werden dabei das für das Investmentvermögen 
verantwortliche Investmentteam der Verwaltungsgesellschaft und deren Organisation, sowie die Zu-
gehörigkeitsdauer und Erfahrungen der verantwortlichen Mitarbeiter betrachtet. Auch die Erfahrung 
der Verwaltungsgesellschaft mit der Verwaltung nachhaltiger Sondervermögen und die Höhe des ver-
walteten Vermögens in nachhaltigen Kapitalanlagen werden analysiert. 
Beim Erwerb von Investmentanteilen werden auch nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeits-
faktoren durch diese Investitionen („Principal Adverse Impact“ oder „PAI“) berücksichtigt. Indikatoren, 
anhand derer nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch Investitionen in Unter-
nehmen ermittelt werden, ergeben sich aus den folgenden Kategorien: Treibhausgasemissionen, Bio-
diversität, Wasser, Abfälle sowie Soziale Themen und Arbeitnehmerbelange. Bei Investitionen in Invest-
mentanteile, die in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investieren, werden Indi-
katoren in den Kategorien Umwelt und Soziale Themen berücksichtigt. 
Mit den o.g. Anlagestrategien werden darüber hinaus nachhaltige Investitionen vorgenommen, indem 
in Investmentanteile investiert wird, die wiederum nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziff. 17 
Offenlegungsverordnung tätigen. 

Verbindliche Elemente der nachhaltigen Anlagestrategie, die zur Erreichung der ökologischen und 
sozialen Merkmale herangezogen werden, sind die für die Portfolien festgelegten Ausschluss-
kriterien, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
und die nachhaltigen Investitionen. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Portfolios darf 
nicht unter 10% für Rhein-Neckar LebensWert Invest Defensiv sowie unter 20 % für Rhein-Neckar 
LebensWert Invest Balance und Rhein-Neckar LebensWert Invest Dynamik liegen. Es wird nur in 
Investmentfonds nach Artikel 8 und Artikel 9 der Offenlegungsverordnung investiert. Es wird min-
destens 90 % des Portfolios in Investmentfonds investiert, die als nachhaltige Investmentvermögen 
nach der OffenlegungsVO klassifiziert sind. 



   
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

 

 

 
Die o.g. Aufteilung ist für alle 3 Anlagestrategien Rhein-Neckar LebensWert Invest Defensiv, Rhein-
Neckar LebensWert Invest Balance und Rhein-Neckar LebensWert Invest Dynamik gültig. 

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanz-
produkts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt 
wurden. 
 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden. 

 
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 
 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen 
mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht 
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Taxonomie-
konform 

#1A Nachhaltig  
 Andere ökolögische

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

 

 
#1B Andere 

ökologische oder 
soziale Merkmale 

Soziales 

Investitionen 
 

#2 Andere  

Die Vermögensallo- 
kation gibt den jewei-
ligen Anteil der Inves-
titionen in bestimmte 
Vermögenswerte an. 
 
 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausge-
drückt durch den An-
teil der: 

 
- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen 
aus umweltfreund-
lichen Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, wider-
spiegeln 
 
 

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die um- 
weltfreundlichen In- 
vestitionen der Unter- 
nehmen, in die inves-
tiert wird, aufzeigen, z. 
B. für den Übergang 
zu einer grünen 
Wirtschaft 
 
 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die um-
weltfreundlichen be-
trieblichen Akt-
ivitäten der Unter-
nehmen, in die in-
vestiert wird, wider-
spiegeln. 
 

Die in der nachhaltigen Anlagestrategie erworbenen Investmentanteile werden in nach-
stehender Grafik in verschiedene Kategorien unterteilt.  
Mit „Investitionen“ werden alle im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie erworbenen In-
vestmentanteile abzüglich deren aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten 
erfasst.  
Die Kategorie „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale“ umfasst diejenigen Ver-
mögensgegenstände, die im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie zur Erreichung der be-
worbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt werden.  
Die Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder Finanzinstru-
mente, für die nicht genügend Daten vorliegen, um sie für die nachhaltigen Anlagestrategien 
bewerten zu können. 
Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ umfasst nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 
2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung. Dies beinhaltet Investitionen, mit denen „Taxonomie-
konforme“ Umweltziele, „andere ökologische Ziele“ und soziale Ziele („Soziales“) angestrebt 
werden können.  
Die Kategorie „#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale“ umfasst Investitionen, die zwar 
auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet sind, sich aber nicht als nachhaltige In-
vestition qualifizieren. 



   
 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomie-konforme Tätig-

keiten im Bereich fossiles Gas und oder Kernenergie1 investiert? 
 

☐ Ja:  

        ☐  in fossiles Gas      ☐  in Kernenergie 

☒ Nein  

 
1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekon-
form, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der 
EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen 
Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kern-
energie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 
 

 Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 
 
Die ökologischen und sozialen Merkmale des Portfolios werden nicht durch den Einsatz von 
Derivaten erreicht. 
 
 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-
taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzpro-
dukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 
 

 

 

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität um-
fassen die Krite-
rien für fossiles 
Gas die Begren-
zung der Emissio-
nen und die Um-
stellung auf er-
neuerbare Energie 
oder C02-arme 
Kraftstoffe bis 
Ende 2035. Die 
Kriterien für Kern-
energie beinhal-
ten umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsorgungs
vorschriften. 
 
Ermöglichende 
Tätigkeiten 
wirken unmittel-
bar ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätig-
keiten einen we-
sentlichen Beitrag 
zu den Umwelt-
zielen leisten. 

 
Übergangstätig-
keiten sind Tätig-
keiten, für die es 
noch keine CO2- 
armen Alternativen 
gibt und die unter 
anderem Treibhaus-
gasemissionswerte 
aufweisen, die den 
besten Leistungen 
entsprechen. 

Im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie werden auch nachhaltige Investitionen 
vorgenommen. 
Die vorgenommen nachhaltigen Investitionen können potenziell auch solche sein, die als Inves-
titionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-
Verordnung zur Erreichung der Umweltziele gemäß Artikel 9 Taxonomie-Verordnung bei-
tragen könnten. 
 
Der Mindestanteil taxonomiekonformer Investitionen mit einem Umweltziel liegt derzeit bei 
0%. 

0%

100%

Taxonomiekonform:
Fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne
fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

0%

100%

Taxonomiekonform:
Fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne
fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
 ohne Staatsanleihen* 

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 



   
 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangs-
tätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?  
 
Der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 
Tätigkeiten liegt derzeit bei 0 Prozent. 

 

 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Um-
weltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Nachhaltige Investitionen werden als Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Na-
tionen (SDGs) geprüft. Da diese sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfassen, ist die Fest-
legung von spezifischen Mindestanteilen für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Ein-
zelnen nicht möglich.  
 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Eine Trennung zwischen ökologischen und sozialen Zielen ist bei der Bewertung nachhaltiger In-
vestitionen, wie zuvor erläutert, nicht möglich.  
 

 
Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher An-
lagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder so-
zialen Mindestschutz? 

Das Portfolio darf Investitionen tätigen, die nicht zu ökologischen oder sozialen Merkmalen bei-
tragen. Beispiele für solche Investitionen sind Derivate, Investmentvermögen, für welche keine 
Daten vorliegen, Investitionen zu Diversifikationszwecken oder Barmittel zur Liquiditätssteu-
erung. Es wird kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz für diese Investitionen berück-
sichtigt.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?  
 
Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 
https://lebenswert.vrbank.de 

sind nachhal-
tige Investitionen 
mit einem Um-
weltziel, die die 
Kriterien für öko-
logisch nachhal-
tige Wirtschafts-
tätigkeiten gemäß 
der EU- Taxo-
nomie nicht be-
rücksichtigen. 

 



   
Anhang III 
 
Information über den Umgang mit den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren bei Rhein-Neckar LebensWert Invest Defensiv, Rhein-Neckar 
LebensWert Invest Balance und Rhein-Neckar LebensWert Invest Dynamik gemäß Offen-
legungsverordnung  
 
Die VR Bank Rhein-Neckar eG berücksichtigt nachteilige Auswirkungen von Investitionsent-
scheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung von Rhein-
Neckar LebensWert Invest Defensiv, Rhein-Neckar LebensWert Invest Balance und Rhein-Neckar 
LebensWert Invest Dynamik. Dies erfolgt folgendermaßen: Beim Erwerb von Investmentanteilen 
werden nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch diese Investitionen 
(„Principal Adverse Impact“ oder „PAI“) berücksichtigt. Indikatoren, anhand derer nachteilige 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch Investitionen in Unternehmen ermittelt 
werden, ergeben sich aus den folgenden Kategorien: Treibhausgasemissionen, Biodiversität, 
Wasser, Abfälle sowie soziale Themen und Arbeitnehmerbelange. Bei Investitionen in Invest-
mentanteile, die in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investieren, werden 
Indikatoren in den Kategorien Umwelt und Soziale Themen berücksichtigt. 
Beim Erwerb von Investmentanteilen erfolgt die Berücksichtigung der PAI insbesondere durch 
die Festlegung von Ausschlusskriterien für kontroverse Investitionen. 
 
Informationen über die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren werden in unserem regelmäßigen Bericht zur Finanzportfolioverwaltung ver-
öffentlicht und können dort eingesehen werden. 
 
Weiterführende Informationen über die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Aus-
wirkungen, welche in der Tabelle 1 im Anhang I gemäß Artikel 4 (2) der Delegierten Verord-
nung (EU) 2022/1288 der Kommission vom 6. April 2022 gefordert werden, sind unter dem 
Titel: „Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren“ innerhalb der Pflichtveröffentlichungen im Internet der VR Bank 
Rhein-Neckar eG ersichtlich. Für jedes Portfolio von Rhein-Neckar Lebenswert Invest (Defensiv, 
Balance und Dynamik) gibt es ein eigenes Dokument. 
 
 


